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Durchführungsbestimmungen 

 
 
1.) Grundsätze 
Verantwortlich für die Durchführung der FVN-Futsal-Niederrheinpokal der Frauen 2023 
ist der Kreis Solingen des Fußballverbandes Niederrhein e.V., Ausrichter des Turniers 
ist der Verein HSV Langenfeld.  
 
2.) Futsal- Regelwerk 
Es wird nach den internationalen Hallen-Regeln der FIFA (Futsal-Regeln) gespielt. Jede 
Mannschaft ist in der Pflicht, sich im Vorfeld des Turniers über das Futsal-Regelwerk zu 
informieren und Spielerinnen sowie Trainer entsprechend zu schulen. Die Anzahl der 
erlaubten kumulierten Foulspiele wird abweichend zu den FIFA-Regeln auf 4 pro 
Spiel begrenzt. Ab dem 5.ten und jedem weiteren kumulierten Foulspiel erhält 
der Gegner einen 10-Meter-Strafstoß bzw. Freistoß ohne Mauer. 
 
3.) Teilnahmeberechtigung 
Spielberechtigt sind alle Spielerinnen, die zu Turnierbeginn eine gültige Spielberechtigung für 
Ihren Verein vorlegen können. Die Namen der Spielerinnen sind rechtzeitig vor 
Turnierbeginn im DfbNet einzutragen und ein Ausdruck der Spielberechtigungsliste ist vor 
Beginn des Turniers bei der Turnierleitung zu hinterlegen.  
 
4. Turnierleitung 
Die Turnierleitung besteht aus zwei Mitgliedern des Ausrichters. Ein Mitglied des 
Verbandsfußballausschusses ist ebenfalls vor Ort. Einsprüche gegen die Spielwertung 
müssen unmittelbar nach Spielende der Turnierleitung vorgetragen werden. Eine Protest- 
oder Einspruchsmöglichkeit besteht weder gegen die Entscheidungen der Schiedsrichter 
noch gegen solche der Turnierleitung. 
 
5.) Spielfeld 
Auf beiden Seiten wird mit Seitenaus gespielt. Die Schiedsrichter bringen zusätzliche 
Markierungen entsprechend der Regeln auf dem Spielfeld an. Gespielt wird auf Handballtore. 
 
6.) Anzahl der Spielerinnen 
Eine Mannschaft besteht aus maximal 14 Spielerinnen, einschließlich Torhüterin, von denen 
sich fünf (einschließlich Torhüterin) gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden dürfen. Es wird 
fliegend in der dafür vorgesehenen Wechselzone vor der eigenen Spielerbank gewechselt. 
Wird die Zahl der Feldspieler auf weniger als zwei Feldspielerinnen verringert, wird das Spiel 
abgebrochen. Der Mannschaftskader muss im Online-Spielbericht eingetragen werden. 
 
7.) Ausrüstung der Spieler 
Das Tragen von Schienbeinschonern ist Pflicht. Die Spielerinnen dürfen nur mit 
Hallenschuhen spielen, welche so beschaffen sein müssen, dass diese keine Gefahr für 
andere Spielerinnen darstellen. Bei Trikotgleichheit wechselt die erstgenannte Mannschaft 
das Trikot. Alternativ können Leibchen getragen werden. 
 
 
 
 



 
8.) Schiedsrichter 
Jedes Spiel wird von 2 Schiedsrichter*Innen geleitet. Die Aufgaben des 3. Schiedsrichter*In 
sowie des Zeitnehmer*In werden von der Turnierleitung übernommen. 
 
9.) Spielzeit 
Die Spielzeit beträgt 8 Minuten und wird nur auf Anweisung der Schiedsrichter*Innen 
gestoppt. Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft hat Anstoß und steht von der 
Turnierleitung aus gesehen in der linken Spielhälfte. 
 
10. Persönliche Strafen 
Eine Spielerin, die durch Zeigen der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, scheidet aus 
dem Turnier aus. Nach einer gelb/roten Karte ist die Spielerin im nächsten Spiel wieder 
einsetzbar. Eine des Feldes verwiesene Spielerin darf nach Ablauf von zwei Minuten oder 
nach einem Gegentor bei Überzahlspiel wieder ersetzt werden. Die ausgeschiedene Spielerin 
muss den Innenraum verlassen. 
 
11. Turniermodus 
Es wird in 2 Gruppen im Modus „jeder gegen jeden“ gespielt. Alle Gruppen bestehen aus 
jeweils 6 Mannschaften. Nach dem Ende der Vorrunde entscheidet die Punktzahl, dann das 
Torverhältnis vor dem direkten Vergleich. Nach der Vorrunde wird die Endrunde gespielt. Ist 
in diesen Spielen am Schluss der regulären Spielzeit keine Entscheidung gefallen, so wird der 
Sieger durch Strafstoßschießen ermittelt (3 Spielerinnen). Die Siegermannschaft aus dem 
Kreis Solingen qualifiziert sich für die am 18. Februar 2024 stattfindende Endrunde des 
WDFV. 
 
12. Haftungsausschluss 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für den Verlust von Wert- und 
Sachgegenständen. In der Halle ist das Tragen von dunklen oder färbenden Schuhen nicht 
gestattet. Den Weisungen des Hallenwartes, des Ordnungsdienstes und der Turnierleitung ist 
Folge zu leisten. Ein Aufenthalt an der Spielfläche ist nur den grade laut Spielplan spielenden 
Mannschaften gestattet. 
 
Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur in den vorgesehenen und ausgewiesenen 
Bereichen gestattet. Die Zuwiderhandlung kann zum Hallenverweis führen! 
 
Durch seine Teilnahme erkennt jeder Verein die Turnierordnung an. 
 
 
 
 


